
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/9/7 9Os57/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1972

Norm

StPO §313 A

Rechtssatz

§ 313 StPO stellt auf das tatsächliche Vorbringen einschlägiger Umstände ab und sieht die Stellung von Zusatzfragen

nach Art von "Erkundungsbeweisen" nicht vor.
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